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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

6. :Närz~i.970 “~Nr~ 1120

I.~

Das Bau—Deepartement beabsichtigt, im Zuge des Strassen.- und

Br~ckenbauprogramj~es 1962, Teilprogramm 1970, das TeilstUck der

i4itte1~äustra~~nj~g~~ von d ~meindegrenze

Rickenbach bis zur Sagerei Hunkeler, auszubauen und mit einem

nordseitigen Trottoir zu versehen

Der vom Kreisbauamt II in Olten ausgearbeitete ~~n.z.ud

~~jin~.pi]~1an gelangte in der Zeit vom 27 Oktober - 26 November
1969 auf dem Kreisbauamt II in Olten und im Schulhaus Dorfstrasse

in Wangen bei Olten zur öffentlichen Auflage,

Innert ~er Aufla,gefrist gingen ~~Ein hen eir~ nämlich von~

1. Frau ~~Uhler-Häfliger, Mittelgäustrasse ll6,‘Wangen

2. Herrn Hans Wermuth, Gärtnerei, Mittelgäustrasse 56, Wangen,
• vertreten durc‘h~ Herrn iic.iur. Otto Odermatt, Rechtsanwalt,

in Stans—Oberdorf
3. Herrn Werner Moser, Mittelgäustrasse 90, Wangen

4 Herrn nnStu~er~g~gli, Mittelgaustrasse 111, Wangen

( 5 Herrn ~ernhard Gi~, Mittelgaustrasse 85, Wangen

Beamte des Bau-Departementes fUhrten am 23. Dezember1969 in

•Wangen b/O. Einspracheverhandlungen durch.

II.

Sämtliche Einsprecher sind GrundeigentUmer in dem durch, den

Plan berUhrten Gebiet der Gemeinde Wangen bei Olten. Die Ein-
sprachen wurden fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie einzutreten

ist.
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Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwäg~g~

III.

1. Einsi~rache von Frau Anna BLihler-Häfligerg Mittelgäustrasse 116,

~g~n~merin von GB Wangen b/0. Nr. 249

Nachdem der Einsprecherin anlässlich der Einspracheverhandlung

die Zusicherung abgegeben wurde, dass die Anpassungen beim

Strassenausbau fachgerecht ausgeführt werden und dass die Fragen

des Landerwerbes: und einer alifälligen Inkonvenienzentschädigung

Gegenstand eines späteren, besonderen Verfahrens bilden, hat

Frau Buhler die Einsprache schriftlich zuruckgezogen Die Ein-

sprache ist daher als durch Rückzug~er1edigt~. abzuschreiben.

2. Eins~rache von Herrn Hans Wermut~~

~vertreten durch Herrn lic, iur. Otto 0de~matt, Rechtsanwalt

j~n~Stans—OberdorfqEjgentfjmer von GB Wang_en. .b/O....Nr, 315

Die Einsprache enthält im wesentlichen fo1gendes~

Mit dem Ausbau der Mittelgäustrasse sei zuzuwarten, bis die

Verhältnisse hinsichtliöh der projektierten~ Bahnhof strasse

(Bahnüberfuhrung) definitiv abgeklärt sind. Durch diese geplante

Strasse werde die dringend no~twendige Betriebserweiterung und

die Erstellung von Treibhäusern verunmögllcht ünd die Existenz

der Gärtnerei in Frage gestellt. Der Einsprecher weist darauf

hin, dass sein Grundstück durch die erwähnt~ Bähnhofstrasse mit

einem Bauverbot belastet sei, was einem expropriationsahnlichen,

Zustand gleichkomme. Vor dem Ausbau der Mittelgäustrasse so1lter~

deshalb auch Verhandlungen wegen der Bahnhofstrasse ünd über die

zukünftige Ueberbauungsmöglichk~it von GB Nr. 315 aufgenommen

werden. Nebst der grossen Landeinbusse für den Bau der Bahnhof-

strasse müsse der Einsprecher noch ca. 160 m2 Land für den bevor

stehenden Ausbau der Mittelgäustrasse abtreten, wodurch Gebäude

Nr 56 naher an die Strasse heranruckt unc1 ein Um- oder Ausbau

innerhalb des bestehenden Grundrisses wegen der Bau1in~e be

schränkt oder gar verunmöglicht werde, Zudem werde der Vorpiatz

an der Südseite des Gärtnereibetriebes wesentlich verkleinert,

welcher als Parkfläche benützt wird und den heutigen und zukünftiger
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Bedurfnissen entsprechend eher vergrossert werden sollte
Im weiteren behalte sich der Einsprecher die Regelung der ~at

schadigungen und Inkonvenienzen vor

- Bei e~4n Frage stehenden Bahnhofstrasse handelt es sich um

eine Querverbindung zwischen der Mittelgäustrass-e und der

Durchgangsstrasse T 5, welche im Zusammenhang mit der Sar],ierung

des Bahnuberganges ostlich des Bahnhofes geplant ist Diese

Strasse wurde denn auch im Bebauungsplan ~Kleii ~ welcher

~vömRegierungsrat mit Bes~hlüss Nr~ 538 vom l.2.l957~genehmigt

wurde von der Gemeinde Wangen planlich ~ichergeste1-it. Der Bau

dieser Strasse wird insbesondere aus finanziellen GrUnden noch

mindestens 10 Jahre auf sich warten lassen Der Kanton ist des-

halb bereit, dem Einsprecher far di:~ Da~e~--~ön 10 Jah-~-en eine

• Ausnah±nebewilligung zu erteilen~ für däs Erstellen v6n‘zerleg-
:baren und provisorischen Treibhäusern ‘imBe~eich de~rasses

-der projektierten Bahnhofsträsse (TJeberfuhrungsst~a.~ e). Für

definitjve Bauten muss allerdings die rechtsgUlt-igeB~aiiljnje

eingehalten werden~ Dem Kanton: töhen die finanzie1-l~hMittel

nicht zur VerfUgung, die Liegenschaft Wermuth im heuti~en Zeit

punkt käuflich zu erwerben, damit dieser anderweitig :ReaLersatz

beschaffen könnte, Der Kanton wäre deshalb bereit, -R~rrn Wermuth

das staatseigene Grundstiick GB Wangen Nr, 1657 im Halte von

ca 10 Aren, welches an der Neumattstrasse liegt, vorlaufig

pachtweise zu uberlassen Der Stast hat dieses Grundstuck seiner

( zeit fur die geplante~crworben und
kann daher dasselbe nicht als Realersatz abgeben In der Zwi

schenzeit konnte sich der Einsprecher nach Realersatz umsehen,

wobei vom Kanton die Mithilfe zugesichert wird. ~cle~ Haus-

liegenschaft Wermuth wird in Ergänzung derPl~n~flag~ eine

sogenannte Vorbaulinie um das Gebäude h~r~g~zo~en, damit die

notwendigen Um- oder Ausbauten vorg~ömiriön we~den können~ Ein

alifällig späterer Neubau ~ni.-ss jedoch äuf die Hauptbaulinie

RUcksiäht nehmen. Soweit •dö~ Kante ~ö~öit~ anlässlich der

Eins~radheverhandlung im PIanaüfl:a~e~rfahräh Herrn Wörmuth

Zugeständnisse gemacht hat (Ziehen der Vorbaulinie, Ausnahme-

bewilligung für provisorische Treibhäuser, Pachtofferte für



Staatsiand, ~ithi1fe beider Beschaffung von Realersatz), kann

die Einsprache teilweise gutgeheissen werden Die weiteren Fragen

der ~ntschäd~gun~gen, Inkonvenienzen, Anpassungen, usw. bilden

Gegenstand der Landerwerbsverhandlungen, welche vor dem Strassen
ausbau durchgeführt werden müssen. Die Einsprache ist im übrigen

abzUweisen~s6weit darauf einzutreten ist.

3. Ein~p~dhe von Herrn Werner Moser2 Mittelgäustrasse 90,

~tü~von~r.ll80

Herr Moser hat seine Einsprache zurückgezogen, nachdem ihm

anlässlich der Einspracheverhandlung die-Zusicherung abgegeben

wurde, es werde die Baulinie an der Südostecke~um das Gebäude

Nr. 90 herumgezogen, damit er später eiben.~ alifällig~n Erker

mit Balkonaufbau mit~maxirnale~ Ausladung vor~ L2 .:m ~ohr~eJNäherbau-~

revers errichten kan~i. Die Vorverlegung:d~~ulin~e.~rechtfertigt

sich, da ohne Strassen- und Trott~i~ausbau~der ein~~‘I~and

abtretung auf rund 4 m Tiefe~

durchaus möglich gewesen wäre. Das Kant~ Tiefb~i±~mt.~h~.t den

Auflageplan ip. vorerwähntem Sinne abgeändert. Die Einsprache

ist, al.s durch Rückzug erledigt, abzuschreiben,

4, ~aähe von Heri~n Hermann Studer-B fl Mittel äu asse 111 ‚

~nWm~ der Grundstücke GB Nr. 252und 254

Herr Studer erhebt Einsprache gegen die vorgesehene neue Linien

fuhrung der Mittelgaustrasse und verlangt eine Vcrschiebung

des Trasses nach Norden Eine solche Verschiebung ware nach

seiner Auffassung richtig, da hicrmit angeblich die Gefahrlichkeit

der westlich seiner Hausliegenschaft sich befindenden Kurve

eliminiert würde.

Hiezu muss erwidert werden, dass da~ vorliegende Strassenprojekt

sowohl in verkehrstechnischer als :au~hin strassenbautechniseher

Hinsicht und aufgrund eingehender Studien die richti~ge Lösung

darstellt. Es ist auch darauf hi~zuweisen,dassdi~ Anstösser

auf der gegenüberli~gend~n Strassen~eite (Nordseite) stellenweise

Land auf eine Tiefe von 3 - 5 m zur :V~ffügung.stellen müssen,
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während ab dem Grundstiick des Einsprechers, GB Nr~ 254, auf

einer ziemlich kurzen Strecke eine Tiefe von knapp 1 m bean

sprucht wird Auf die Forderung von 201000 Franken wegen an—

gebli~her Wertverminderung der Liegenschaft Nr 254 kann im

vorliegenden Plengenehnugungsverfahren nicht eingetreten werden

Es ist auch nicht einzusehen, weshalb durch den Strassenbau

Uberhaupt eine solche Wertve~‘rninderung eintreten soll; wird

doch die Strasse in diesem Bereich nur geringftigig verbreitert.

Auch besteht nach wi~ vor die Möglichkeit, atif d~s in einen

Dreispitz auslauf~nde Grundsttick Wohnbautei~ unte~ Ein~haltung

der Baulinie und Abstände zu errichten, Hinsicht]ich der

Entschädigungen und Anpassungen wird der Eih~pre~her auf das

( Landerwerbsverfahren verwiesen Aus den dargelegten Grunden
ist die Einsprache abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist

5 ~achg~Herr~iBernhardGisi~ Mjttelgaustrasse85,

ämer ~o~i GB Nr. 258

Nachdem die bestehende Neuma~tstrasse im Bebauungsplan der

Gemeindb nicht mehr gefUhrt wird, also später aufgehoben wird,

ist die Baulinie beidseits dieser Gemeindestrasse aufzuheben

und längs der Mittelgäustrasse U~1rQhzuziehen. .Di~se Korrektur

wurde vom Kant. Tiefbauamt auf dem~~~Plan~ ~bereits vorgenommen.

Dadurch wird dieLiegenschaft des Einsprechers nur noch längs

der Mittelgäustrass~ durch die Baulinie tangiert. Es muss jedoch

festgehalten werden, dass die Neumattstrasse erst dann aufgehoben

wird, wenn die weiter östlich geplante Erschliessungsstrasse

(Fortsetzung der Bahnhofstrasse) erstöllt ist. Hierauf~hat

Herr Gisi seine Eii‘isprache zurüökgezogen; sieist daher als

aurch Ruckzug erledigt, abzuschreiben

Das Pl~nverfahren wurde ordnungsg~mä~ss durchgeftihrt. Gegen den

vorliegenden Plan selbst sind keine Einw~endungen zu ~h~ben. Aus

diesem Grunde ist der im Sinne vbrstehender Feststellungen abge

änderte und ergänzte Strassen- und Baulinienplan fiber den Ausbau

der Mittelgäustrasse zu genehmigen.



Es wird.
~~schloss~jaj

1. Dem vorn Kantonalen Tiefbauamt Solothurn erstellten und

aufgrund der Einspracheverhandlungen (Ein«sprachen Nr. 2, 3

irid5) abgeänderten und ergänzten ~ s_e~~ind Baulinie~~~

über den Ausb rMit ei äu sti~ ein bei Olten

wird die..~~iune~‘tejit.~

2.. Vom Rückzu~g der Einsprachen

Nr. l.Frau Anna Btihier-H~fiiger, Wangen b/O.
Nr. 3 Rerin Werner Moser, Wengen b/0.

Nr. ~Herrn Bernhard Gisi, Wangen b/0..

wird Kenntnis genommen.

3~. Die Einsprache ~ ~:

Nr~ 2 Herrn Hans Wermuth, :Wangeh b/0. wird im Sinne der

vorstehenden Ergänzung tGii~eise.~utgeheissen,. im übrigen

abgewies~n, soweit darauf einzutreten ist

Die Einsprache

Nr 4 Herrn Hermann Studer-Bogli, Wangen b/0 wird,

soweit darauf einzutreten ist, ~‘bgewicsen

4 Pur den Fall, dass mit den betreffenden Grundcigentu~~-iern uber

den Erwerb des erforderlichen Landes keine gutliche Einigung

zustande kommt, •wird das Expropriatidnsverfahren eingeleitet.

Das Bau-Deparcement wird mit dem Vollzug beauftragt

Der Staatsschrejber

Bau-Departement (2)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2)
Kant. Tiefbauamt (5), mit 2 genehmigten PIänen~
Kant. Planungsstelle, mit 1 genehmigten Plan.
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 genehmigten Plan
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4612 Wangen b/Olten,

mit 1 genehmigten Plan
Präsident der Kant. Schätzungskommission, herrn Fritz,

Schtfrch, Dulliken . .

Sämtliche Einsprecher
Amt sblatt . (Publikation der Genehmigung)


